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Regeste

Forderung | Leihe/Darlehen/Kontokorrent

Erwägungen

E. 1
Der Kläger hat Wohnsitz in G.________ (Deutschland), die Beklagte ihren Sitz in
F.________ (ZG) (Schweiz). Es liegt ein internationaler Sachverhalt im Sinne von Art. 1
Abs. 1 IPRG vor. Die internationale, örtliche, sachliche und funktionelle Zuständigkeit des
Obergerichts Zug – zur Beurteilung der noch strittigen Belange (dazu sogleich E. 2) – liegt
vor (vgl. Gerichtsstandsklausel in Ziff. 12 des Darlehensvertrags; Art. 23 Ziff. 1 LugÜ; § 19
Abs. 1 Bst. b GOG). Anwendbar ist Schweizer Recht (vgl. Rechtswahl in Ziff. 12 des
Darle- hensvertrags; Art. 116 IPRG). Dies ist im Übrigen unbestritten.

E. 2
Soweit das Kantonsgericht auf die Klage nicht eintrat (dies betraf die Anträge auf
Auskunfts- erteilung gemäss Ziff. 2-4 des klägerischen Rechtsbegehrens) oder diese abwies
(indem es den Zins von 5 % auf EUR 500'000.00 erst ab 1. Juli 2021 anstatt – wie vom
Kläger bean- tragt – ab 1. Januar 2021 zusprach), blieb der Entscheid unangefochten. In
diesen Punkten ist er rechtskräftig. Zu prüfen bleibt somit einzig, ob dem Kläger gegenüber
der Beklagten eine fällige Forderung auf Rückzahlung des Darlehensbetrags von EUR
500'000.00 nebst Zins zu 5 % seit 1. Juli 2021 zusteht. Den Zins als solchen focht die
Beklagte nicht an.
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E. 3
Vorab ist in prozessualer Hinsicht Folgendes festzuhalten:

E. 3.1
Die Berufung ist bei der Rechtsmittelinstanz innert 30 Tagen seit Zustellung des
begründeten Entscheids schriftlich und begründet einzureichen (vgl. Art. 311 Abs. 1 ZPO).
Das Beru- fungsverfahren ist als eigenständiges Verfahren ausgestaltet. Es dient nicht der
Vervollstän- digung des vorinstanzlichen Verfahrens, sondern der Überprüfung und
Korrektur des erstin- stanzlichen Entscheids im Lichte konkret dagegen vorgebrachter
Beanstandungen. Entspre- chend ist die Berufung nach Art. 311 Abs. 1 ZPO begründet
einzureichen. Dabei muss der Berufungskläger aufzeigen, inwiefern und weshalb er den
angefochtenen Entscheid in tatsächlicher oder rechtlicher Hinsicht als fehlerhaft erachtet
bzw. weshalb (zulässige) Noven oder neue Beweismittel einen anderen Schluss aufdrängen.
Um diesen Anforderungen nach- zukommen, genügt es nicht, wenn der Berufungskläger
lediglich auf seine Vorbringen vor erster Instanz verweist, sich mit Hinweisen auf frühere



Prozesshandlungen zufriedengibt oder den angefochtenen Entscheid in allgemeiner Weise
kritisiert. Vielmehr muss er im Ein- zelnen die vorinstanzlichen Erwägungen bezeichnen,
die er beanstandet, sich mit ihnen ar- gumentativ auseinandersetzen und die Aktenstücke
nennen, auf denen seine Kritik beruht. Die Begründung muss hinreichend explizit sein,
sodass sie vom Berufungsgericht einfach nachvollzogen werden kann (vgl. Urteil des
Bundesgerichts 4A_255/2021 vom 22. März 2022 E. 3.1.6; BGE 142 III 413 E. 2.2.2 und
138 III 374 E. 4.3.1 [= Pra 2013 Nr. 4]).

E. 3.2
Die Begründung ist eine gesetzliche, von Amtes wegen zu prüfende Zulässigkeitsvorausset-
zung für die Berufung. Lässt die Berufung insgesamt oder hinsichtlich eines bestimmten
Streitpunkts eine (hinreichende) Begründung vermissen, so tritt das Berufungsgericht
darauf nicht ein. Die gerichtliche Fragepflicht nach Art. 56 ZPO entbindet nicht von einer
gehörigen Begründung der Rechtsmitteleingabe. Ebenso wenig besteht eine Pflicht des
Berufungsge- richts, die Berufung zur Verbesserung zurückzuweisen. Dabei handelt es sich
nicht um einen verbesserlichen Mangel im Sinne von Art. 132 Abs. 1 ZPO (Urteil des
Bundesgerichts 5A_452/2022 vom 11. April 2023 E. 4.2.1; 4A_258/2015 vom 21. Oktober
2015; je m.w.H.).

E. 3.3
Mit der Berufung kann die unrichtige Rechtsanwendung (lit. a) und die unrichtige
Feststellung des Sachverhaltes (lit. b) geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Das
bedeutet, dass das Berufungsgericht über eine uneingeschränkte Prüfungsbefugnis in
rechtlicher und tatsächli- cher Hinsicht verfügt, insbesondere auch über volle
Ermessensfreiheit (Urteil des Bundesge- richts 5A_340/2021 vom 16. November 2021 E.
5.3.1 m.w.H.). Es ist jedoch nicht gehalten, von sich aus alle sich stellenden tatsächlichen
und rechtlichen Fragen zu untersuchen, wenn keine entsprechenden Rügen der Parteien vor
der zweiten Instanz vorliegen. Abgesehen von offensichtlichen Mängeln hat sich das
Berufungsgericht grundsätzlich auf die Beurtei- lung der in der Berufung und
Berufungsantwort gegen das erstinstanzliche Urteil erhobe- nen Beanstandungen zu
beschränken (BGE 147 III 176 E. 4.2.1; Urteil des Bundesgerichts 4A_194/2024 vom 11.
Oktober 2024 E. 4.2.2.2; 4A_258/2024 vom 24. Mai 2024 E. 2.2).

E. 3.4
Im Berufungsverfahren werden neue Tatsachen und Beweismittel gemäss Art. 317 Abs. 1
ZPO nur noch berücksichtigt, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und trotz
zumutba- rer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten. Die
Rechtsprechung unterscheidet zwischen echten und unechten neuen Vorbringen (sog.
Noven). Echte Noven sind Tatsachen und Beweismittel, die erst nach dem Zeitpunkt, in
dem im erstinstanzlichen Verfahren letztmals neue Tatsachen vorgetragen werden konnten,
entstanden sind. Unechte
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Noven sind im Berufungsverfahren grundsätzlich bei erster Gelegenheit, d.h. im ersten
Schriftenwechsel, vorzutragen. Im Falle unechter Noven sind die Gründe, weshalb die
Tatsache oder das Be- weismittel nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnte,
detailliert darzulegen (vgl. BGE 144 III 349 E. 4.2.1; Urteil des Bundesgerichts
4A_518/2023 vom 18. April 2024 E. 3.4.1; 5A_763/2018 vom 1. Juli 2019 E. 2.1.3.2 f.).



E. 3.5
Gerichtliche Beurteilung und staatlicher Rechtsschutz können und sollen nur gewährt wer-
den, wenn die prozessual geltend gemachten Ansprüche ein schutzwürdiges Interesse be-
treffen. Ein solches Rechtsschutzinteresse ist Prozessvoraussetzung (Art. 59 Abs. 2 lit. a
ZPO). Das Interesse muss grundsätzlich aktuell und praktisch sein. Es fehlt, wenn das Urteil
einer Partei auch im Falle ihres Obsiegens keinen Nutzen einbringt (Zingg, Berner
Kommen- tar, 2012, Art. 59 ZPO N 45 ff.). Die Voraussetzung des Rechtsschutzinteresses
gilt nicht nur im erstinstanzlichen, sondern als Teil der materiellen Beschwer auch im
Rechtsmittelverfah- ren (Urteil des Bundesgerichts 5A_9/2015 vom 10. August 2015 E.
4.3; Zingg, a.a.O., Art. 59 ZPO N 24). Fehlendes Rechtsschutzinteresse führt zu
Nichteintreten (Art. 59 Abs. 1 ZPO).

E. 4
Zur Begründung ihres Entscheids führte die Vorinstanz im Wesentlichen Folgendes aus:

E. 4.1
Sei nach Art. 16 OR für einen Vertrag, der vom Gesetz an keine Form gebunden sei, die
An- wendung einer solchen vorbehalten worden, so werde vermutet, dass die Parteien vor
Erfül- lung der Form nicht verpflichtet sein wollen (Abs. 1). Gehe eine solche Abrede auf
schriftliche Form ohne nähere Bezeichnung, so würden für deren Erfüllung die
Erfordernisse der gesetz- lich vorgeschriebenen Schriftlichkeit gelten (Abs. 2). Art. 16 OR
enthalte zwei Vermutungen: (i) Der Formvorbehalt sei eine Gültigkeitsform und keine
blosse Beweisform und (ii) Schrift- lichkeit bedeute einfache Schriftlichkeit im Sinne von
Art. 13-15 OR. Die Parteien könnten ihrer Formvereinbarung die Funktion einer
Abschlussform beimessen. Damit brächten sie ihren Willen zum Ausdruck, dass sie den
Vertrag nur in der vereinbarten Form abschliessen und somit vor Erfüllung dieser Form
nicht gebunden sein wollten (konstitutive Wirkung der Abschlussform). Die Parteien
könnten ihrer Vereinbarung aber auch die Funktion einer blos- sen Beweisform beimessen.
In diesem Fall habe die vorbehaltene Form einen rein deklara- torischen Charakter. Der
Beweis eines vertraglichen Formvorbehalts obliege jener Partei, die sich auf das
Nichtzustandekommen des Vertrags bzw. die Nichtigkeit des betreffenden Rechtsgeschäfts
berufe. Stehe der Formvorbehalt fest, so liege die Beweislast bei demjeni- gen, der trotz
Nichteinhaltung der Form die Gültigkeit des formlos Vereinbarten behaupte, sei es, weil
dem Vorbehalt lediglich deklarative Wirkung zukomme, oder sei es, weil die – konsti- tutiv
wirkende – Formabrede wieder aufgehoben worden sei (act. 26 E. 2.2).

E. 4.2
Gemäss Ziffer 9 des Darlehensvertrags bedürften Ergänzungen oder Änderungen der
Schrift- form. Eine Vertragsverlängerung stelle eine Änderung der Laufzeit des Vertrags
und damit eine Vertragsänderung dar. Hierfür hätten die Parteien ausdrücklich
Schriftlichkeit vorbehal- ten, womit von einem Gültigkeitserfordernis auszugehen sei.
Entgegen der Auffassung der Beklagten ergebe sich weder aus dem Wortlaut noch aus den
Umständen, dass die Parteien der vorbehaltenen Form lediglich einen rein deklaratorischen
Charakter beigemessen hätten. Der Wortlaut der Vereinbarung deute ausdrücklich darauf
hin, dass die Parteien die Schrift- form als erforderlich betrachtet hätten (act. 1/3 Ziffer 9:
"Ergänzungen und Änderungen die- ses Vertrages bedürfen der Schriftform"
[Hervorhebung durch die Vorinstanz]). Sodann lasse



Seite 7/11 allein der Umstand, dass der Kläger die Forderung nach dem 31. Dezember 2020
nicht sofort geltend gemacht habe und die Parteien über einen weiteren möglichen
Zahlungsaufschub über eine längere Zeit verhandelt hätten, nicht darauf schliessen, dass die
Parteien dem Schriftformvorbehalt gemäss Ziffer 9 des Darlehensvertrags nur die Funktion
einer blossen Beweisfunktion zugewiesen hätten. Mithin habe für die Vertragsverlängerung
eine Formvor- schrift bestanden und die Parteien – insbesondere der Kläger – hätten sich
ohne Einhaltung der Formvorschrift nicht verpflichten wollen (act. 26 E. 2.3).

E. 4.3
Bei der Schriftlichkeitsabrede gemäss Ziffer 9 des Darlehensvertrags handle es sich somit
um einen konstitutiven Formvorbehalt. Da keine genauere Definition der Schriftform
vorliege, seien im Sinne von Art. 16 Abs. 2 OR die in den Art. 13-15 OR für die einfache
Schriftlichkeit vorgesehenen Regelungen, insbesondere hinsichtlich der eigenhändigen
Unterschrift, anzu- wenden. Demnach sei eine allfällige Vertragsverlängerung mündlich
oder per E-Mail nicht wirksam abgeschlossen worden. Gemäss vertraglicher Vereinbarung
der Parteien sei das Darlehen somit befristet und spätestens am 31. Dezember 2020 zur
Rückzahlung fällig ge- wesen. An der Hauptverhandlung habe der Kläger eingeräumt, dass
das Darlehen um ein halbes Jahr verlängert worden sei, weshalb es seit dem 1. Juli 2021 zur
Rückzahlung fällig sei. Weitere Verlängerungen habe die Beklagte nicht nachgewiesen.
Folglich sei sie zu ver- pflichten, dem Kläger die erhaltene Darlehenssumme von EUR
500'000.00 zurückzuerstatten (act. 26 E. 2.4 und 2.5).

E. 5
Die Beklagte rügt, die Vorinstanz habe die Sach- und Rechtslage falsch festgestellt. Die Be-
weiswürdigung, wonach der Wortlaut klar sei und die Umstände nach Vertragsabschluss
nichts Gegenteiliges nahelegen würden, sei angesichts der eingereichten Beweisurkunden
nicht nur schwer nachvollziehbar, sondern schlicht falsch. Der Kläger selbst habe sich
während der jahrelangen Verhandlungen mit der Beklagten nie an die Formvorschrift gehal-
ten, sondern seine Willenserklärungen, wie Kündigungen und Kündigungswiderruf, in bloss
elektronischer Form abgegeben, und damit zum Ausdruck gebracht, dass die vereinbarte
Formvorschrift höchstens zu Beweiszwecken, aber nicht zur Gültigkeit notwendig sei (act.
28 Art. 3 sowie Art. 4 Abs. 2).

E. 5.1
Mit diesem Einwand genügt die Beklagte den Anforderungen an die Begründung einer
Beru- fung offenkundig nicht. Sie legt nicht dar, welche "jahrelangen Verhandlungen" und
"Willens- erklärungen" sie konkret meint. Abgesehen davon verweist sie auch auf keine
Aktenfundstel- len, weder um nachzuweisen, dass sie dies bereits vor erster Instanz
vorgebracht hat, noch um zu beweisen, dass und welche "Willenserklärungen" der Kläger in
elektronischer Form abgegeben hat. Mithin ist auf die Berufung in diesem Punkt nicht
einzutreten (vgl. vorne E. 3.2).

E. 5.2
Doch selbst wenn davon ausgegangen würde, die Beklagte nehme (implizit) auf den im vor-
instanzlichen Verfahren mit der Duplik eingereichten "E-Mailverlauf zwischen den Parteien
vom 02.12.2021-28.02.2023" (act. 9/3) Bezug, wäre ihr nicht geholfen. Bei act. 9/3 handelt
es sich um eine 24-seitige Sammelbeilage aus E-Mails und E-Mail-Anhängen. Diese
Beilage erlaubt es nicht, die Behauptungen der Beklagten zu prüfen und gegebenenfalls
substanziiert zu bestreiten. Die entsprechenden Tatsachenbehauptungen hätten daher in der



Rechtsschrift erfolgen müssen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A_284/2017 vom 22.
Januar 2018 E. 4.2).
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Behauptungen in der Berufungsschrift aufzustellen, fehlt es am erforderlichen
Tatsachenfundament.

E. 6
Weiter wendet die Beklagte in der Berufung ein, der Kläger habe in der E-Mail vom 16.
März 2021 nicht nur bestätigt, dass er die Zustimmung zur Verlängerung des
Darlehensgewährung gemäss den geführten Telefonaten gegeben habe, sondern er habe
bestätigt, dass die ge- wünschte schriftliche Vertragsanpassung der "guten Ordnung halber"
zu erfolgen habe. Er habe gerade nicht geschrieben, dass die Schriftlichkeit zur Gültigkeit
verlangt werde. Diese Wortwahl zeige genauso wie sein jahrelang an den Tag gelegtes
Verhalten, dass er selbst den Formvorbehalt nicht als zwingende Gültigkeitsvoraussetzung
betrachtet habe, und zwar für sämtliche Änderungen bzw. Ergänzungen des
Darlehensvertrags (act. 28 Art. 4 Abs. 3).

E. 6.1
Dieser Einwand ist unbegründet. In der E-Mail vom 16. März 2021 schrieb der Kläger
einem Vertreter der Beklagten Folgendes: Bei "einem unserer letzten Telefonate [im] 2020
hatte ich zugestimmt, das bestehende Darlehen […] um 6 Monate zu verlängern. Allerdings
haben wir dafür keine schriftliche Vereinbarung. Der Ordnung halber sollten wir das
schriftlich fixieren incl. Verzinsung für die 6 Monate. Können Sie das bitte bis zum 30.
März erledigen und mir zusenden? Mit freundlichen Grüssen" (act. 9/2). Diese E-Mail
zeigt, dass sich beide Parteien des Schriftlichkeitsvorbehalts bewusst waren. Aus dem
Umstand, dass der Kläger als juristi- scher Laie die Verschriftlichung bloss der "Ordnung
halber" verlangte, kann nichts zu Guns- ten der Beklagten abgeleitet werden. Abgesehen
davon bedeutet ein Zuwarten mit der ge- richtlichen Geltendmachung einer Forderung nicht
ohne Weiteres einen gewährten Aufschub der Fälligkeit (Stundung); auf diese
(zutreffenden) Vorbringen des Klägers (act. 32 S. 2 f.) geht die Beklagte nicht ein.

E. 6.2
Schliesslich wäre der Beklagten selbst dann nicht geholfen, wenn davon ausgegangen wür-
de, der Darlehensvertrag sei rechtsgültig um sechs Monate, mithin bis am 30. Juni 2021,
ver- längert worden. Genau davon ging nämlich die Vorinstanz aus, indem sie festhielt,
weitere Verlängerungen habe die Beklagte nicht nachgewiesen (vgl. act. 26 E. 2.5).
Dementspre- chend hätte die Beklagte substanziiert behaupten (und beweisen) müssen, dass
die Parteien eine Verlängerung des Darlehensvertrags über den 30. Juni 2021 hinaus
vereinbart haben. Dass die Beklagte dies vorinstanzlich behauptet hat, bringt sie indes
nirgends vor. Auch in der Berufung stellt sie diese Behauptung nicht auf. Abgesehen davon
fände eine solche Be- hauptung in den Akten auch keine Stütze.

E. 6.3
Unter diesen Umständen ist es sogar irrelevant, ob die Parteien Ziffer 9 des Darlehensver-
trags als konstitutiven oder bloss als deklaratorischen Formvorbehalt verstanden haben. So-
lange nämlich die Beklagte nicht behauptet (und beweist), dass der Vertrag (in irgendeiner
Form) über den 30. Juni 2021 hinaus verlängert wurde, waren die EUR 500'000.00
jedenfalls am 1. Juli 2021 zur Rückzahlung fällig. Die Berufung erweist sich folglich auch



deswegen als unbegründet.

E. 6.4
Vor diesem Hintergrund ist schliesslich auch die folgende Behauptung der Beklagten unbe-
helflich: In der E-Mail vom 11. November 2022 habe der Kläger selbst eine Kündigung
aus- gesprochen, welche er nicht in elektronischer Form abgegeben hätte, wenn er der
Meinung gewesen wäre, dass die schriftliche Form Gültigkeitsvoraussetzung wäre (vgl. act.
28 Art. 4
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Juni 2021 hinaus zur Sache tut, ist nicht ersichtlich und legt die Beklagte nicht dar.

E. 6.5
Davon abgesehen bezieht sich der strittige Formvorbehalt gemäss ausdrücklichem Wortlaut
von Ziffer 9 des Darlehensvertrags auf "Ergänzungen oder Änderungen" desselben. Inwie-
fern und weshalb eine – weder auf Ergänzung oder Änderung, sondern auf Beendigung des
Vertrags gerichtete – Kündigungserklärung davon erfasst sein sollte, legt die Beklagte nicht
weiter dar. Die Vorinstanz hat mithin den Sachverhalt nicht falsch festgestellt. Die
Berufung ist diesbezüglich abzuweisen.

E. 7
Die Beklagte wendet ferner ein, die Vorinstanz widerspreche sich, wenn sie ausführe, an
der Hauptverhandlung habe der Kläger eingeräumt, dass das Darlehen um ein halbes Jahr
ver- längert worden sei. Mit anderen Worten stelle die Vorinstanz den Fälligkeitstermin
gestützt auf eine Vertragsänderung der Parteien fest, die sie selbst wegen des angeblichen
Formvor- behalts als rechtsungültig ansehe (act. 28 Art. 5).

E. 7.1
Der Kläger äusserte sich an der Hauptverhandlung im Rahmen des zweiten Parteivortrags
persönlich und gab namentlich zu Protokoll, er habe "zuerst diese sechs Monate gewährt"
(act. 20 S. 2 f.). Dem Kläger steht es frei, während des Zivilprozesses auf die Geltendma-
chung eines Teils seiner Forderung zu verzichten. Hätte die Vorinstanz diese Behauptung
als teilweisen Verzicht im Sinne eines teilweisen Klagerückzugs (vgl. Art. 241 ZPO)
behandelt, hätte der von der Beklagten beschriebene Widerspruch nicht vorgelegen. So aber
ist das be- schriebene, widersprüchliche Element in der Tat nicht ganz von der Hand zu
weisen.

E. 7.2
Allerdings ist der Beklagten entgegenzuhalten, dass sich dieser Widerspruch ausschliesslich
zu ihren Gunsten ausgewirkt hat. Hätte nämlich die Vorinstanz die Wortmeldung des
Klägers, wonach er zuerst eine Verlängerung um sechs Monate (d.h. bis am 30. Juni 2021)
gewährt habe, gar nicht berücksichtigt (wie dies die Beklagte fordert; dazu sogleich E. 8),
dann wäre die Vorinstanz zum Schluss gekommen, dass das Darlehen bereits am 1. Januar
2021 zur Rückzahlung fällig gewesen wäre. Die Beklagte widerlegte die Vermutung von
Art. 16 OR, wonach der Formvorbehalt von Ziffer 9 des Darlehensvertrags
Gültigkeitserfordernis war, nicht – und zwar auch nicht in der Berufung (vgl. vorne E. 5
und 6). Eine schriftliche Ver- tragsverlängerung im Sinne von Art. 13-15 OR hat die
Beklagte auch nicht behauptet (ge- schweige denn bewiesen). Entsprechend hätte die
Vorinstanz – ohne Berücksichtigung der Wortmeldung des Klägers – die Beklagte zur



Rückzahlung von EUR 500'000.00 nebst Zins zu 5 % seit 1. Januar 2021 verpflichten
müssen. Im Übrigen ist die Beklagte darauf hinzuwei- sen, dass sie nicht behauptet (und
bewiesen) hat, der Vertrag sei in irgendeiner Form über den 30. Juni 2021 hinaus verlängert
worden (vgl. vorne E. 6.2). Auch in diesem Punkt ist die Berufung daher abzuweisen,
soweit die Beklagte diesbezüglich überhaupt beschwert und auf die Berufung einzutreten ist
(vgl. vorne E. 3.5).

E. 8
Entsprechend unbegründet ist auch der Einwand der Beklagten, bezüglich der Aussage des
Klägers an der Hauptverhandlung habe eine "unrechtmässige Beweisabnahme" stattgefun-
den und diese Aussage sei aufgrund der Novenschranke unbeachtlich (act. 28 Art. 6). Die
Beklagte ist in diesem Punkt nicht beschwert. Ausserdem taxierte die Vorinstanz die Wort-
meldung des Klägers nicht als eine in einer Parteibefragung im Sinne von Art. 191 ff. ZPO
(im Rahmen des Beweisverfahrens) abgegebene Aussage, sondern als Parteibehauptung.
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E. 9
Abschliessend bemerkt die Beklagte "gestützt auf die eingereichten Beweisurkunden (Ant-
wortbeilagen Nrn. 2 und 3) wie auch gestützt auf die vorerwähnten Ausführungen" habe sie
den vollen Beweis erbracht, dass der vertragliche Formvorbehalt bloss Beweiszwecken
dien- te (act. 28 Art. 7). Diese pauschale Schlussbemerkung ist zu unsubstanziiert, als dass
darauf einzutreten wäre.

E. 10
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Berufung abzuweisen ist, soweit darauf einge-
treten wird. Der vorinstanzliche Entscheid ist zu bestätigen. Dies gilt auch für die
vorinstanz- lich festgelegten Prozesskosten; diese focht die Beklagte einzig mit der
Begründung an, bei Gutheissung der Berufung seien diese Kosten dem Kläger
aufzuerlegen.

E. 11
Bei diesem Verfahrensausgang sind die Gerichtskosten auch des Berufungsverfahrens der
Beklagten aufzuerlegen und diese ist zu verpflichten, dem Kläger für das
Berufungsverfahren eine angemessene Parteientschädigung zu bezahlen (Art. 106 Abs. 1
ZPO).

E. 11.1
Beim vorliegenden Streitwert von mindestens CHF 481'850.00 (EUR 500'000.00
umgerech- net zum Kurs per Zeitpunkt der Rechtshängigkeit der Klage am 9. November
2023; act. 26 E. 6.1) beträgt die Entscheidgebühr CHF 17'500.00 (§ 11 Abs. 1 KoV OG).
Aufgrund des ge- ringen Aufwands ist diese zu halbieren (§ 3 Abs. 1 Bst. c und § 5 Abs. 1
KoV OG) auf CHF 8'750.00. Dass als Streitwert im Rechtsmittelverfahren das vor der
Vorinstanz zuletzt aufrecht erhaltene Rechtsbegehren gilt (§ 15 Abs. 1 KoV OG) und
demzufolge auch der Streitwert der Auskunftsbegehren zu berücksichtigen wäre, kann
vorliegend vernachlässigt werden.

E. 11.2
Das Grundhonorar der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte beläuft sich beim Streitwert
von CHF 481'850.00 (Zinsen zählen nicht dazu; vgl. auch Art. 91 Abs. 1 ZPO) auf CHF



23'037.00 (§ 3 Abs. 1 und § 8 Abs. 1 AnwT). Praxisgemäss sind davon im
Rechtsmittelverfahren zwei Drittel zu berechnen (§ 8 Abs. 1 AnwT), ergebend CHF
15'358.00. Für die Zusprechung eines vollen Honorars besteht kein Anlass, insbesondere
aufgrund des geringen notwendigen Auf- wands im Berufungsverfahren. Unter
Hinzurechnung der Auslagenpauschale von 3 % (§ 25 AnwT) beträgt die Entschädigung
gerundet CHF 15'820.00. Eine Mehrwertsteuer macht die Rechtsvertreterin des im Ausland
wohnhaften Klägers (zu Recht) nicht geltend (vgl. Art. 8 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 2 lit. a
MWSTG e contrario).
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